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Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksversammlung Harburg

Antrag

CDU-Fraktion /  Bliefernicht, Rainer /  
Schneider, Uwe /  Schaefer, Michael

Drucksachen–Nr.:

Datum:

22-1764

11.05.2026

Beratungsfolge
Gremium Datum

Antrag CDU betr. Situation der Mieterinnen und Mieter in Dachgeschosswohnun-
gen des Eisenbahnbauvereins Harburg

Sachverhalt:
Für rund 20 Haushalte in den Straßen Reeseberg, Tivoliweg und Walter-Koch-Weg in 
Hamburg-Harburg ist die Wohnsituation ungewiss. Der Eisenbahnbauverein Harburg 
hat die betroffenen Mieterinnen und Mieter aufgefordert, ihre Dachgeschosswohnungen 
innerhalb von sechs Monaten zu verlassen.
Zur Begründung wird angeführt, dass es sich um sogenannte Behelfswohnungen aus 
der Nachkriegszeit handelt, für die heute keine gültige Baugenehmigung mehr vorliege 
und kein Bestandsschutz bestehe.
Gleichzeitig liegt nach Auskunft des Bezirksamts Harburg keine behördliche Nutzungs-
untersagung vor.
Für die betroffenen Haushalte – teils langjährige Mieter – bedeutet dies eine erhebliche 
Belastung, insbesondere vor dem Hintergrund des angespannten Wohnungsmarktes. 
Zwar wurden Ersatzwohnungen sowie Umzugs- und Renovierungshilfen in Aussicht 
gestellt, jedoch bestehen weiterhin Unsicherheiten hinsichtlich der tatsächlichen Ver-
fügbarkeit und Zumutbarkeit. 

Petitum/Beschlussvorschlag:
Die Bezirksversammlung beschließt:
Der Vorsitzende der Bezirksversammlung wird gebeten, einen Vertreter des EBV und 
des Bauamtes in den Stadtentwicklungsausschuss einzuladen, um u.a. zu folgenden 
Themen Auskunft zu geben:

1. Welche rechtlichen Grundlagen liegen der Räumungsaufforderung zugrunde, 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass keine Nutzungsuntersagung vorliegt.

2. Wurde oder wird geprüft, ob für die betroffenen Wohnungen Bestandsschutz be-
steht oder hergestellt werden kann.
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3. Wurde oder wird geprüft, ob eine befristete weitere Nutzung der Wohnungen er-
möglicht werden kann.

Grundsätzlich soll sich das Bezirksamt gegenüber dem Eisenbahnbauverein Harburg 
für eine Verlängerung der Räumungsfrist sowie für sozialverträgliche Lösungen einset-
zen. Gegebenenfalls möge eine Aussetzung der Maßnahme geprüft werden bzw. zu-
mindest darauf hingewirkt werden, dass den betroffenen Haushalten tatsächlich ange-
messener Ersatzwohnraum zur Verfügung gestellt wird.

Hamburg, am 08.05.2026

 


